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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1983

Norm

EO §65 B

Rechtssatz

Der Drittschuldner kann gegen den Überweisungsbeschluß nur dann ein Rechtsmittel erheben, wenn die

Entscheidung über den gesetzlich vorgesehenen Inhalt hinausgeht und ihn dadurch zusätzlich belastet oder

beschränkt.
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